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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung und Einsichtnahme de r 

Bodenrichtwerte Landkreis Teltow-Fläming, Stand 31. 12.2016 
Gemäß § 12 Absatz (2) der Brandenburgischen Gutacht erausschussverordnung (BgbGAV) vom 

12.05.2010 (GVBl. II/10, [[[[Nr. 27]]]]) 
 
 
Die Bodenrichtwerte für den Landkreis Teltow-Fläming, Stand 31.12.2016, liegt bis  
 
zum   15. April 2017 
 
in der   Stadtverwaltung Luckenwalde 
   Bürgerinformation im Rathausfoyer 
   Markt 10 
   14943 Luckenwalde 
 
für jedermann zur Einsicht aus. Die Einsicht kann während der Öffnungszeiten  
 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
1. Samstag im Monat 

08:00 - 15:30 Uhr 
08:15 - 16:00 Uhr 
08:00 - 15:00 Uhr 
08:15 - 18:00 Uhr 
08:00 - 12:00 Uhr 
09:00 - 11:00 Uhr 

 
ausgeübt werden. 
 
Die Bodenrichtwerte können zusätzlich auf der Kartengrundlage in der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses eingesehen werden. 
 
Nach dem Auslegungszeitraum kann in der 
 
   Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
   im Landkreis Teltow-Fläming 
   Am Nuthefließ 2 
   14943 Luckenwalde 
 
Auskunft über die Bodenrichtwerte im Landkreis Teltow-Fläming verlangt werden. 
 
Luckenwalde,  22.02.2017 
 
 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
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Beschlüsse der 25. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde v om 28. Februar 2017 

 
 
Öffentlicher Teil: 
 
Vorlagennummer: B-6251/2017 
Titel:  Haushaltssatzung 2017 mit ihren Bestandteilen und A nlagen 
Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt die Haushaltssatzung 2017 mit ihren 
Bestandteilen und Anlagen gemäß § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. 
(Veröffentlichung in diesem Amtsblatt)  
 
Vorlagennummer: B-6252/2017 
Titel:  Entwurfs- und Ausbaubeschluss der Anliegerstraße "A rndtstraße" 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
den Ausbau der Anliegerstraße „Arndtstraße“ gemäß dem Standard der Entwurfsplanung vorzubereiten 
und durchzuführen. Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung, Vorbereitung und Durchführung der 
Baumaßnahme beauftragt. Die Realisierung hat bei Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel zu 
erfolgen.  
 
Vorlagennummer: B-6253/2017 
Titel:  Entwurfs- und Ausbaubeschluss 2. Bauabschnitt des G ewerbegebietes Zapfholzweg II 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Zapfholzweg II gemäß dem Standard der Entwurfsplanung 
vorzubereiten und durchzuführen. Die Verwaltung wird mit der weiteren Planung, Vorbereitung und 
Durchführung der Baumaßnahme beauftragt. Die Realisierung hat bei Bereitstellung der erforderlichen 
finanziellen Mittel zu erfolgen.  
 
Vorlagennummer: B-6255/2017 
Titel:  Rahmenrichtlinie zum Sponsoring 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage (zur Beschlussvorlage) beigefügte 
Rahmenrichtlinie über die Förderung Dritter durch kommunale Unternehmen der Stadt Luckenwalde. 
 
Vorlagennummer: B-6257/2017 
Titel:  Änderung Ergänzende Bestimmungen Wasserversorgung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
Die Neufassung der Ergänzenden Bestimmungen der Stadt Luckenwalde zu der Verordnung über die 
allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV). (Veröffentlichung in diesem 
Amtsblatt)  
 
Vorlagennummer: B-6258/2017 
Titel:  Schaffung eines alternativen Betreuungsangebotes fü r Grundschüler 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
In der Poststraße 20 (Hintergebäude) soll ab Schuljahresbeginn 2017/18 ein alternatives 
Betreuungsangebot für Grundschüler der 3. und 4. Klassen zur Verfügung stehen. 
 
Vorlagennummer: B-6261/2017 
Titel:  Förderung der Vereine, Verbände und soziale Organis ationen 2017 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Vergabe der finanziellen Zuwendungen gemäß der 
Förderrichtlinie zur Unterstützung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen der 
Stadt Luckenwalde für das Jahr 2017 wie folgt: 
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1. Der Laden mit Herz (LUBA GmbH) erhält 4.000 Euro. 
2. Die Luckenwalder Tafel (Arbeitslosenverband Deutschland, Landesverband Brandenburg e.V.) 

erhält 5.000 Euro. Sollte der Landkreis Teltow-Fläming mehr als 2.000 Euro an die Stadt 
ausreichen, so soll der überschießende Betrag die Förderung entsprechend aufstocken. 

3. Der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst Luckenwalde e.V. erhält 2.000 Euro. 
4. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Luckenwalde erhält 6.000 Euro. 
5. Die Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. erhält 3.000 Euro.  

 
 
Nicht öffentlicher Teil: 
 
Vorlagennummer: B-6249/2017 
Titel:  Verkauf des Grundstücks in Luckenwalde, Carlstr. 34 a 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Das Grundstück in 14943 Luckenwalde, Carlstraße 34a, Flur 4, Flurstück 38 mit einer Größe von 476 m² 
wird veräußert. Das Grundstück ist entbehrlich. Eine öffentliche Nutzung des Grundstücks ist nicht 
vorgesehen. 
 
Vorlagennummer: B-6262/2017 
Titel:  Trägerschaft des alternativen Betreuungsangebotes f ür Grundschüler 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Träger des alternativen Betreuungsangebotes für Grundschüler in der Poststraße 20 (Hintergebäude) 
soll der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald e. V. werden. 
 
Vorlagennummer: B-6263/2017 
Titel:  Vergabe - Wettbewerbsbetreuung / städtebauliche Die nstleistung 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: Die Vergabe der städtebaulichen Dienstleistung – 
Wettbewerbsbetreuung des Architektenwettbewerbes mit vorgeschaltetem VgV-Verfahren / Umnutzung 
Kurze Straße 6 (Akademie für Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen) – an das Büro Bruckbauer 
& Hennen GmbH, Schillerstraße 45 in 14913 Jüterbog.  
 
Luckenwalde, 06.03.2017 
 
i. A. Britta Jähner 
Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice 
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Haushaltssatzung 
der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird    
        
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der    
 ordentlichen Erträge auf   43.662.400 € 
 ordentlichen Aufwendungen auf   43.662.400  € 
 
 außerordentlichen Erträge auf     1.317.000 € 
 außerordentlichen Aufwendungen auf       265.100 € 
        
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der    
 Einzahlungen auf    48.428.800 € 
 Auszahlungen auf    48.428.800 € 
        
festgesetzt.       
        
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:  
        
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  40.111.300 € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  39.693.100 € 
        
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   4.651.900 € 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   4.310.600 € 
        
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   3.665.600 € 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   4.425.100 € 
        
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0 € 
Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und 
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf  
    
                                                                       2.197.500   € 
festgesetzt.       
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§ 4 

 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
    
1. Grundsteuer   
    
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                235 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                    380 v. H. 
     
2. Gewerbesteuer                                                                                            325 v. H.   
 

§ 5 
 
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt 
 von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf   
                                   10.001  € 
 festgesetzt.       
        
2.  Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 
                                   10.000   € 
 festgesetzt.       
        
3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und  

Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf
       

                                   25.001   € 
festgesetzt.       

        
4.  Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:  
        
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.001 € und   
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen 

auf 1.000.001 €    
 
 festgesetzt.       
   

§ 6 
 
Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung  
von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt als erteilt bei: 
 
* zusätzlichen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Erstattungen von Bund, Land, Kreis     
   und Privat 
* Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
 
Luckenwalde, den 28.02.2017 
 
Herzog-von der Heide     Siegel 
Bürgermeisterin 
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Einsichtnahme in die Haushaltssatzung der Stadt Luc kenwalde für das Haushaltsjahr 2017 
 
Gemäß § 67 (5) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14, [Nr. 32]) kann jeder Einsicht in die Haushaltsatzung der Stadt Luckenwalde für das 
Haushaltsjahr 2017 - Drucksachennummer B-6251/2017 - sowie in die Bestandteile und Anlagen 
nehmen. 
 
Die Möglichkeit der Einsichtnahme in die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Bestandteilen und 
Anlagen ist zu folgenden Zeiten gegeben: 
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
im Rathaus Markt 10, in der Kämmerei, Raum 116. 
 
Luckenwalde, 28.02.2017 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin                                                       (Siegel)  
 
 

Ergänzende Bestimmungen der Stadt Luckenwalde zu de r Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) 

 
In Ausfüllung der vorstehenden Verordnung (AVB WasserV) gelten die "Ergänzenden Bestimmungen der 
Stadt Luckenwalde" und die jeweils gültigen Preise und Preisregelungen (gültig ab 01.03.2017) 
 
Inhalt: 
 
Allgemeines 
1.  Vertragsabschluss 
2.  Antrag auf Wasserversorgung 
3.  Bedarfsdeckung 
4.  Grundstücksbenutzung 
5.  Baukostenzuschuss 
6.  Hausanschluss 
6.1    Hausanschlusskosten 
7.    Messeinrichtung an der Grundstücksgrenze 
8.    Kundenanlage 
9.    Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
10.   Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen 
11.  Zutrittsrecht 
12.  Technische Anschlussbedingungen 
13.   Messung 
13.1   Kosten für die Auswechslung beschädigter Wasserzähler 
13.2   Winterausbau Wasserzähler 
13.3  Veränderung der Größe der Messeinrichtung 
14.   Nachprüfung der Messeinrichtung 
15.   Wasserabgabe für Bau- und sonstige Zwecke 
16.   Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
16.1   Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme 
17.   Ablesung und Abrechnung 
18.   Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 
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19.   Gerichtsstand 
20.  Kostenerstattung durch Anschlussnehmer 
21.   Preise 
22.   Umsatzsteuer 
23.  Streitbeilegungsverfahren 
24.  Änderungen 
 
Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Luckenwalde betreibt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der 
Grundstücke und der Bevölkerung im Gebiet der Stadt und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit 
Trinkwasser und Brauchwasser. Sie bedient sich dazu der Nuthe Wasser und Abwasser GmbH 
(NUWAB) als Betriebsführungsgesellschaft. 
 
Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat der Stadt Luckenwalde vertraglich ihre Aufgabe der öffentlichen 
Wasserversorgung übertragen. 
 
1. Vertragsabschluss (zu § 2 AVB WasserV) 
 
(1) Die NUWAB liefert Wasser auf der Grundlage privat - rechtlicher Verträge nach Maßgabe der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV) vom 
20.6.1980 (BGBl. I S. 750, 1067) zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung zur Neuregelung des 
gesetzlichen Messwesens und zur Anpassung an europäische Rechtsprechung vom 11. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2010) sowie der nachfolgenden Ergänzenden Bedingen zu der AVB WasserV. Die NUWAB 
ist berechtigt, sämtliche Zutritts- und Überprüfungsrechte aus der AVB WasserV und den vorliegenden 
Ergänzenden Bedingungen auch im eigenen Namen geltend zu machen. 
(2) Der Vertrag wird mit dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstückes abgeschlossen. In 
Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, 
Erbbauberechtigten, Nießbraucher abgeschlossen werden, wenn sich der Eigentümer zur Erfüllung des 
Vertrages mitverpflichtet. 
(3) Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuldner. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu 
bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für 
und gegen alle Wohnungseigentümer mit der NUWAB  abzuschließen und personelle Änderungen, die 
die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, der NUWAB unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter 
nicht benannt, so sind die an einen Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärungen der NUWAB auch 
für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem versorgten 
Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum und Mieteigentum nach 
Bruchteilen). 
(4) Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 
 
2. Antrag auf Wasserversorgung 
 
Der Antrag auf Wasserversorgung muss auf einem besonderen Vordruck bei der NUWAB gestellt 
werden. 
 
3. Bedarfsdeckung (zu § 3 AVB WasserV) 
 
Eine unmittelbare Verbindung zwischen der Eigenwasserversorgungsanlage und den Leitungen der 
öffentlichen Versorgung ist unzulässig. 
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4. Grundstücksbenutzung (zu § 8 AVB WasserV) 
 
Von Kunden und Anschlussnehmern, die Grundstückseigentümer sind, sind in Bezug auf ihr Grundstück 
alle Maßnahmen zum Schutz der Leitungen, insbesondere das Anbringen und/oder Aufstellen von 
Hinweisschildern unentgeltlich zu dulden. 
 
5. Baukostenzuschuss (zu § 9 AVB WasserV) 
 
(1) Der Anschlussnehmer zahlt der NUWAB bei Anschluss an das Leitungsnetz der NUWAB bzw. bei 
einer wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderung einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen 
Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 
(2) Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind z.B. die der 
Erschließung des Versorgungsbereiches dienenden Hauptleitungen, Versorgungsleitungen, Behälter, 
Armaturen, Druckerhöhungsanlagen und zugehörige Einrichtungen. 
(3) Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die 
örtlichen Verteilungsanlagen. 
(4) Als angemessener Baukostenzuschuss für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteilungsanlagen gilt ein Anteil von 70 % dieser Kosten. Damit bemisst sich der vom Anschlussnehmer 
zu übernehmende Baukostenzuschuss wie folgt: 
BKZ (in EUR) = X/ 100* M*  K/ SM Es bedeuten: 
X:           Der von der NUWAB festzusetzende Prozentsatz (70 %) 
K:          Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Herstellung der örtlichen Verteilungsanlagen 
gem. Abs. 2 
M:          Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks 
S/M:     Summe der Straßenfrontlänge aller Grundstücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die 
Verteilungsanlagen angeschlossen werden können. 
(5) Bei Grundstücken, die an zwei oder mehreren öffentlichen Straßen angrenzen, gilt als Frontlänge die 
halbe Summe aller an öffentlichen Straßen angrenzenden Frontlängen des anzuschließenden 
Grundstücks. 
(6) Für jedes Grundstück wird die tatsächliche Straßenfrontlänge der Berechnung des 
Baukostenzuschusses zugrunde gelegt. 
Für Grundstücke mit einer Straßenfront kleiner 15 m wird der Berechnung des Baukostenzuschusses 
eine Mindeststraßenfrontlänge von 15 m zugrunde gelegt. 
(7) Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung 
wesentlich erhöht. Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsätzen 
des Absatzes 4. 
(8) Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Annahme des Angebotes oder, falls die 
erforderlichen Verteilungsanlagen später fertig werden, zu diesem Zeitpunkt, spätestens jedoch bei 
Fertigstellung des Hausanschlusses zugleich mit den Hausanschlusskosten fällig. 
(9) Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausanschlusskosten kann die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhängig gemacht werden. 
 
6. Hausanschluss (zu § 10 AVB WasserV) 
 
(1) Für jedes Grundstück kann ein eigener Anschluss an die Versorgungsleitung verlangt werden, wobei 
Abweichungen bei Vorliegen besonderer Gründe auf Antrag zulässig sind. 
Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf dem Grundstück 
mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, so kann die NUWAB für jedes 
dieser Gebäude, insbesondere dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, die für 
Grundstücke maßgeblichen Bedingungen anwenden. 
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(2) Beim Vorhandensein mehrerer Hausanschlussleitungen auf einem Grundstück dürfen die 
dazugehörenden Verbrauchsleitungen nur mit Genehmigung der NUWAB untereinander verbunden 
werden. In solchem Falle sind zur Sicherung der wasserwirtschaftlichen Anlagen gegen Gefährdungen 
z.B. rückflussverhindernde Armaturen oder Absperrorgane vom Anschlussnehmer auf seine Kosten in 
die Verbrauchsleitung einzubauen und instand zu halten. Die NUWAB hat das Recht, diese 
Sicherungsanlagen von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 
(3) Der Anschlussnehmer erstattet der NUWAB die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. Die 
Berechnung erfolgt nach Pauschalpreisen. Ferner erstattet der Anschlussnehmer der NUWAB die 
Kosten für Veränderungen des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweiterung seiner Anlage 
erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. 
 (4) Eigentümer der seit dem Inkrafttreten dieser Ergänzenden Bestimmungen zur AVB WasserV neu 
hergestellten Hausanschlüsse ist die NUWAB. Damit ist die NUWAB zur Unterhaltung und 
Instandhaltung dieser gesamten Hausanschlussleitung auf ihre Kosten verpflichtet, ausgenommen sind 
die im § 18 Abs. 3 AVB WasserV vorgesehenen Fälle. 
Ab diesem Zeitpunkt gemäß Satz 1 besteht der Hausanschluss aus der Verbindung des 
Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und 
endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. 
Bei der Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Auswechslung der Hausanschlussleitung wird die 
Einbaugarnitur für die Messeinrichtung eingebaut, die nach dem Wasserzähler in das Eigentum des 
Anschlussnehmers übergeht.  
 
Für bis zu diesem Zeitpunkt gemäß Satz 1 bereits bestehende Hausanschlüsse bleibt das Eigentum 
eines Kunden an Teilen dieses Hausanschlusses bestehen. Es gilt, dass in diesen Fällen der Kunde 
Eigentümer der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis zur Wasserzähleranlage 
einschließlich der in der Wasserzähleranlage befindlichen Anschlussverschraubungen, der 
Zwischenstücke und der Absperrventile, mit Ausnahme des Wasserzählers, ist. Der Wasserzähler selbst 
und alle Teile der Hausanschlussleitung vom Verteilungsnetz bis zur Grundstücksgrenze sind in diesem 
Fall Eigentum der NUWAB. 
 
Die NUWAB ist allein berechtigt, Arbeiten zur Instandhaltung, Änderung und Auswechslung von im 
Eigentum des Kunden stehenden Teilen der Hausanschlussleitung auszuführen oder in Auftrag zu 
geben. Dies gilt auch für die zu Lasten des Kunden gehende Beseitigung der von unbefugter Seite 
ausgeführten Veränderungen an der Hausanschlussleitung.  
 
Der Kunde ist berechtigt, das Eigentum an Teilen der Hausanschlussleitung unentgeltlich auf die 
NUWAB zu übertragen, die dieses Eigentum übernehmen wird. 
Sofern sich alle Rohrleitungen und Wasserzähler auf einem Grundstück befinden, das nicht im Eigentum 
des Kunden steht, fordert die NUWAB die Eintragung einer Grunddienstbarkeit.  
 
Die NUWAB behält sich vor zum hygienischen Schutz des Trinkwassers nicht mehr benutzte 
Hausanschlussleitungen nach einem Jahr von den in Betrieb befindlichen örtlichen Verteilungsanlagen 
zu trennen bzw. auf Kosten des Kunden zu spülen. In den Fällen der Abtrennung ist die NUWAB 
berechtigt, den Versorgungsvertrag zu kündigen.  
 
Der erneute Anschluss des von der Abtrennung des Hausanschlusses betroffenen Grundstücks an die 
Wasserversorgung stellt die Herstellung einer neuen Hausanschlussleitung dar. Der damit verbundene 
Aufwand geht zu Lasten des Kunden. 
Der Kunde hat Schäden am Hausanschluss unverzüglich der NUWAB zu melden. 
 
6.1. Hausanschlusskosten (Entgeltregelung) 
 
Die Herstellung des Hausanschlusses erfolgt ausschließlich durch die NUWAB.  
 



Amtsblatt  7. März 2017         Nummer 6 - Seite 11 
für die Stadt Luckenwalde 
 
Die Kosten für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses < /= DA 63 werden nach 
Pauschalpreisen berechnet. In diesen Pauschalen sind die Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im 
öffentlichen Bereich enthalten. Die Kosten für erforderliche Grundwasserabsenkungen, sowie die Kosten 
aufgrund aufwendiger verkehrsrechtlicher Anordnungen (z. B. Ampelanlagen, Umleitungen) werden 
zusätzlich zum Pauschalpreis in Rechnung gestellt. 
Die Rohrleitungsarbeiten zur Verlegung des Anschlusses und die Erdarbeiten auf dem Grundstück des 
Anschlussnehmers sind nicht in den Pauschalen enthalten. Diese Leistungen werden über 
Mehrlängenpreise abgerechnet. Die Schaffung der weiteren baulichen Voraussetzungen zur Herstellung 
der Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis zum Wasserzähler, wie das Aufnehmen und 
Wiederherstellen von Oberflächenbefestigungen und Bepflanzungen und das Herstellen von 
Wanddurchbrüchen obliegt dem Grundstückseigentümers. Sofern dieser die NUWAB mit diesen 
Leistungen beauftragt, werden sie mit den tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt. 
Die Kosten für Hausanschlüsse > DA 63 und für alle Hausanschlüsse, die im Zuge von Straßen- und 
Tiefbauarbeiten im Bereich des Grundstückes hergestellt oder verändert werden, werden nach 
tatsächlichem Aufwand berechnet.  
Die Herstellung des Hausanschlusses kann von einer Vorauszahlung (Vorkasse) für den Anschluss 
abhängig gemacht werden. 
 
7. Messeinrichtung an der Grundstücksgrenze (zu § 11 AVB WasserV) 
 
(1) Die Standorte der Wasserzähler, wie Wasserzählerschächte und -schränke sowie 
Hausanschlussräume müssen den Unfallverhütungsvorschriften, den Normvorschriften und den 
Musterblättern sowie den Vorschriften der NUWAB entsprechen. 
(2) Unverhältnismäßig lang im Sinne von § 11 Abs. 1 Ziff. 2 ist die Anschlussleitung dann, wenn sie auf 
dem Privatgrundstück eine Länge von 10 m überschreitet. 
 
8. Kundenanlage (zu § 12 AVB WasserV) 
 
Schäden innerhalb der Kundenanlage sind ohne Verzug zu beseitigen. Wenn durch Schäden an der 
Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser ungenutzt abläuft, hat der Kunde das durch die 
Messeinrichtung erfasste Wasser zu bezahlen. 
 
9. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (zu § 13 AVB WasserV) 
 
Der Anschluss der Kundenanlage an das Verteilungsnetz und ihre Inbetriebsetzung ist ausschließlich der 
NUWAB vorbehalten.  
Trinkwasseranschlüsse, die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen durch Dritte hergestellt wurden 
und bei denen im Zuge der Inbetriebsetzung eine nachträgliche Leitungsverlegung erforderlich ist, sind 
kostenpflichtig. 
 
10. Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen (zu § 15 AVB WasserV) 
 
(1) Maßnahmen des Kunden, wie z.B. Einbau von Druckerhöhungsanlagen oder Einbau von 
Nebenzählern (zur Messung von Wasser welches nicht in den öffentlichen Kanal eingeleitet wird) werden 
durch die NUWAB genehmigt. Nachteilige Auswirkungen auf die Leitungen der öffentlichen Versorgung 
dürfen nicht auftreten. 
(2) Die Bearbeitung einer Genehmigung und die Abnahme, einschließlich der Verplombung eines 
Nebenzählers erfolgt auf Antrag des Kunden und ist kostenpflichtig.  
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(3) Die nach Pkt. 10.1. installierten Nebenzähler unterliegen den gültigen Eichbestimmungen und –
fristen. Die Einhaltung derselben und die damit verbundenen Kosten liegen in der Verantwortung des 
Kunden. 
 
11.  Zutrittsrecht (zu § 16 AVB WasserV) 
 
Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der NUWAB den Zutritt zu seinen  
Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVB WasserV oder zur 
Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 
 
12. Technische Anschlussbedingungen (zu § 17 AVB WasserV) 
 
(1) Anschlussleitungen dürfen weder als Erdung- noch als Schutzleiter für Blitzschutzanlagen benutzt 
werden. 
(2) Ist ein Erdungsanschluss an der Anschlussleitung vorhanden und/oder die Wasserzähleranlage ist 
durch eine angebrachte metallische Leitung überbrückt, so muss auf Veranlassung und auf Kosten des 
Kunden durch einen eingetragenen Elektroinstallateur dieser Erdungsanschluss beseitigt werden. 
 
13. Messung  (zu § 18 AVB WasserV) 
 
(1) Der Kunde stellt für die Messeinrichtung einen geeigneten Platz zur Verfügung. 
(2) Die Messeinrichtung steht im Eigentum der NUWAB. Dies gilt auch für die ggf. am Ort des Einbaus 
der Wasserzähler eingesetzten Einrichtungen zur Messwertübertragung einschließlich der zugehörigen 
Messwertgeber. 
(3) Verlegungskosten nach § 18 Abs. 2 sind nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 
(4) Der Kunde muss die Messeinrichtung vor allen schädlichen Einflüssen schützen, welche die Messung 
beeinflussen oder die hygienische Sicherheit der öffentlichen Trinkwasserversorgung gefährden können. 
(5) Soll der Wasserzähler in einem Wasserzählerschacht untergebracht werden, so ist dieser nach 
Vorgabe der NUWAB herzustellen. 
 
13.1. Kosten für Auswechslung beschädigter Wasserzähler 
 
Die Auswechslung der durch Frost oder schädliche Einflüsse zerstörten Hauswasserzähler ist 
kostenpflichtig. 
Es werden die Bearbeitungskosten sowie die Beschaffungskosten des Wasserzählers incl. Eichung in 
Rechnung gestellt. 
 
13.2. Winterausbau Wasserzähler 
 
Auf Kundenantrag erfolgt der Ausbau der Messeinrichtung. Der Ausbau, die Lagerung und der 
Wiedereinbau der Messeinrichtung sind kostenpflichtig. 
 
13.3. Veränderung der Größe der Messeinrichtung 
 
Die Größenveränderung ist zu beantragen, dazu sind die Antragsunterlagen der NUWAB zu verwenden. 
Der Antrag ist durch eine gelistete Fachfirma auszufüllen. Die Liste befindet sich bei der NUWAB. 
 
14. Nachprüfung der Messeinrichtung (zu § 19 AVB WasserV) 
 
(1) Der Kunde hat einen Antrag zur Nachprüfung der Messeinrichtung zu stellen bzw. die NUWAB mit 
dem Ausbau des zu beanstandenden Wasserzählers und den Einbau eines neuen Wasserzählers zu 
beauftragen. 
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(2) Ergibt die Nachprüfung des Wasserzählers durch die Eichbehörde, dass dieser innerhalb der 
Verkehrsfehlergrenze liegt, gehen die Kosten der Befundprüfung  zu Lasten des Antragstellers und 
werden nach der jeweils gültigen Gebührenordnung berechnet. Die Kosten des Ein- und Ausbaues, des 
Transportes und die Beschaffungskosten des Wasserzählers werden analog Pkt.13.1 berechnet.  
 
15. Wasserabgabe für Bau- und sonstige Zwecke (zu § 22 AVB WasserV) 
 
(1) Standrohre mit geeichten Messeinrichtungen werden durch die NUWAB zu den im jeweils gültigen 
Preisblatt enthaltenen Konditionen vermietet. 
(2) Der Mieter von Standrohren haftet sowohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für Schäden, die 
durch Gebrauch des Standrohres an öffentlichen Hydranten, Leitungseinrichtungen und 
Hydrantenschächten, auch durch Verunreinigungen, der NUWAB oder Dritten entstehen. 
(3) Der Mieter darf das gemietete Standrohr nur für den beantragten Zweck und unter Beachtung der 
Bedienungsvorschriften verwenden. 
(4) Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu leisten. 
(5) Die NUWAB verlangt, dass bei der Vermietung eine Sicherheit gestellt wird. Die Sicherheit wird nicht 
verzinst. 
(6) Die Weitergabe des Standrohres an Dritte ist dem Mieter grundsätzlich nicht gestattet. Geschieht dies 
dennoch, ist die NUWAB berechtigt, das Standrohr sofort einzuziehen. 
(7) Die Vermietung von Standrohren an Privatpersonen erfolgt nur, wenn der Auf- und Abbau der 
Standrohre durch Mitarbeiter der NUWAB erfolgt und die damit verbundenen Kosten im Voraus durch 
den Kunden erstattet werden. 
 
16. Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (zu § 33 AVB WasserV) 
 
(1) Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus einer erforderlich werdenden Einstellung der Versorgung, 
sowie für die erneute Inbetriebsetzung der Kundenanlage sind nach dem tatsächlichen Aufwand zu 
erstatten. 
 (2) Werden Abschlagszahlungen oder Jahresabrechnungen nicht fristgerecht beglichen, ist die NUWAB 
berechtigt, Mahnentgelt gemäß Preisblatt zu erheben. 
 
16.1. Kosten für Einstellung und Wiederaufnahme 
 
Die Kosten für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung bei Zahlungsverzug trägt der Kunde. 
Gleiches gilt für die Kosten der dadurch bedingten Spülwassermengen.  
 
17. Ablesung und Abrechnung (zu § 24, 25 AVB Wasser V) 
 
(1) Die Zählerablesung erfolgt grundsätzlich in jährlichen Zeitabständen. Bis zur Jahresverbrauchs-
abrechnung, die zum Stichtag 31.12 des ablaufenden Kalenderjahres erfolgt, werden Vorauszahlungen 
auf das Trinkwasserentgelt im zweimonatigen Rhythmus jeweils am 15.04, 15.06, 15.08, 15.10, 15.12 
fällig.   
(2) Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des Abrechnungszeitraums 
unter Berücksichtigung der für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum abgebuchten bzw. gezahlten 
Abschläge. 
(3) Sind besondere Abrechnungen (z. B. bei Eigentümerwechsel) erforderlich, so trägt der Kunde die 
Kosten. 
 
18. Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung (zu § 32, 33 AVB WasserV) 
 
(1) Der erneute Anschluss eines Grundstücks an die Wasserversorgung nach endgültiger Schließung 
eines Hausanschlusses erfordert die Herstellung einer neuen Hausanschlussleitung in den Fällen, bei  
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denen durch Reparatur- und Sanierungsleistungen nicht mehr die Forderungen der anerkannten 
technischen Regeln eingehalten werden können.  
(2) Auf Verlangen des Kunden kann eine zeitweilige Absperrung des Anschlusses, unter Ausbau des 
Wasserzählers, vorgenommen werden. Das Vertragsverhältnis bleibt weiter bestehen, 
verbrauchsunabhängige Entgelte sind wie bisher weiter zu zahlen. Die Absperrung und 
Wiederinbetriebsetzung sowie die verbrauchten Spülwassermengen sind kostenpflichtig. 
 
19. Gerichtsstand (zu § 34 AVB WasserV) 
 
Gerichtsstand gemäß dieser Bestimmung ist Luckenwalde. 
 
20. Kostenerstattung durch Anschlussnehmer 
 
Die zu erstattenden Kosten ergeben sich aus der gültigen Kostenerstattungsregelung der Stadt 
Luckenwalde. 
 
21. Preise 
 
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen werden Entgelte erhoben. Diese 
setzen sich aus einem Mengen- und einem Grundpreis zusammen. 
(2) Der Grundpreis wird nach der Größe des Wasserzählers gestaffelt erhoben. 
(3)  Der Mengenpreis wird je Kubikmeter geliefertem Wasser erhoben. 
(4) Die Höhe der Grund- und Mengenpreise ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preisblatt der Stadt 
Luckenwalde für die Wasserversorgung. 
 
22. Umsatzsteuer 
 
Zu den Entgelten, die der Kunde nach der Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser und diesen ergänzenden Bestimmungen zu zahlen hat, tritt die Umsatzsteuer in 
der jeweils gesetzlich bestimmten Höhe hinzu. 
 
23. Verbraucherstreitbeilegungsverfahren 
 
Die Stadt Luckenwalde und die NUWAB GmbH nehmen an keinem Schlichtungsverfahren nach dem 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil. 
 
24. Änderungen 
 
Diese ergänzenden Bestimmungen und die Tarifpreise können durch die Stadt Luckenwalde mit Wirkung 
für alle Kunden geändert oder ergänzt werden. Jede Änderung und Ergänzung ist öffentlich bekannt zu 
machen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung gelten Sie als jedem Kunden zugegangen. Sie werden 
Vertragsinhalt, sofern der Kunde das Vertragsverhältnis nicht nach § 32 AVB WasserV kündigt. 
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Sonstige Bekanntmachung 
 
 
 
 

Einladung 
zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenscha ft Frankenfelde 

am 24.04.2017 um 19:00 Uhr im Gemeindehaus Frankenf elde 
 
Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk der 
Jagdgenossenschaft Frankenfelde gehören, auf denen Jagd ausgeübt werden darf. 

 
Tagesordnung 
Begrüßung durch den Jagdvorsteher 
Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr 
Entwurf des Haushaltsplanes 
Diskussion zu den Berichten 
Kassenbericht 
Bericht Rechnungsprüfer 
Entlastung des Vorstandes 
Verwendung des Reinertrages 
Sonstiges 

 
Der Jagdvorstand 
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